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Bauleitplanung für den Altstadtbereich Eschenbach
a) Aufstellung des Bebauungsplanes,,Altstadt"
bl 12. Anderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Eschenbach

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß

§4Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Stadtrat der Stadt Eschenbach hat am 02.06.2016 beschlossen, den Bebauungsplan
,,Altstadt" aufzustellen. Der Bebauungsplan soll verschiedene städtebauliche Zielsetzungen
unterstützen und umsetzen.
Gleichzeitig wird der Flächennutzungsplan geändert.

Die Vorentwürfe wurden in der Sitzung des Stadtrates Eschenbach am 27.04.2017 vorge-
stellt und für die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB freigegeben.

Die Planentwürfe können von der lnternetseite www.eschenbach-opf.de/Aktuelles der Stadt
Eschenbach heruntergeladen werden. Sollten Sie von uns die Unterlagen in Papierform be-
nötigen, so teilen Sie uns dies bitte mit.

Wir bitten Sie, zu den Planentwürfen

bis spätestens 12. Juli 2017

jeweils getrennt zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan Stellung zu nehmen.
lnsbesondere wird zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Sollten Sie sich bis zum genannten Termin nicht geäußert haben, gehen wir davon aus,
dass lhre wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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